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SchWeiserische Kirche,lseitung,
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Unter den revolutionären Regierungen sind diejenigen die despotischesten, welche sich liberal nennen.

Bischof Wiseman (über Spanien).

Note der apostolischen Nuntiatur in Luzern an
den Staatsrath des Kantons Tessin.

Tit.!
In Ihrem Schreiben vom 11. April abbin, worin Sie

die seit ,841 hinsichtlich einiger bei dieser Nuntiatur zur
Uebermittelung an Se. Heiligkeit gestellten Ansuchen statt-

gefundene Korrespondenz kurz zusammenfaßten, erneuer-
ten Sie dem Unterzeichneten die zwei Bittgesuche um Ver-
Minderung der Feiertage und um Ausdehnung des für einen

Tdeil des Kantons schon gültigen Induites, in der Fasten»

zeit Eier- und Milchspeisen zu essen, auf das Volk des gan-

zen Kantons Tessin.

Der Unterzeichnete wird nicht ermangeln, Ihr Schrei-
den mit einem genauen Bericht begleitet Sr. Heiligkeit zu

übersenden und nach besten Kräften zu unterstützen, und hat
das Vergnügen, Ihnen schon jetzt melden zu können, daß

ihm in einer gestern erhaltenen Depesche die Anzeige gemacht

wurde, der hl. Vater habe bereits Weisung gegeben, das

Indult für Verminderung der Feiertage so auszufertigen,
wie es im Jahr I84() den Katholiken des Kantons Grau-
bänden verwilligt worden, wofür Sie, Tit., durch Schrei-
den vom 31. Dez. 1843 an diese Nuntiatur das dringende
Ansuchen gestellt. Es werden demnach nächstens von Sr.
Heil, diesfalls zwei übereinstimmende Breven an die zwei

Ordinariate Ihres Kantons übermittelt werden. Ihre
Wünsche über diesen Gegenstand gehen somit in Erfüllung.

Der Unterzeichnete darf aber nicht unterlassen, Ew.
Hochwohlgeb. und der souveränen Repräsentativbehörde der

Republik Tessin die gerechten Klagen zur Kenntniß zu brin-
gen, welche der hl. Vater gegen Sie ausspricht. Während
Er die geistlichen Bedürfnisse seiner Söhne als ein liebe-

voller Vater in Berücksichtigung nimmt, und ihnen dafür
ein Indult ertheilt, kann Er — weil durch sein höchstes

Apostolat dazu verpflichtet — nicht unterlassen, seine tiefe

Betrübniß zu erkennen zu geben, die Ihm verursacht wurde
durch verschiedene Handlungen der Staatsbehörden dieses

Kantons und durch die zwei Gesetze über die klöster-

lichen Korporationen und über die Lehranstalten, welche

vom dortigen Großen Rathe erlassen und im verflösse-

neu Jänner bekannt gemacht wurden, ohne die mindeste

Rücksicht auf alle gemachten Vorstellungen und Einsprachen,
die namentlich von den rechtmäßigen Oberdirten, Sr. Em.
dem Kardinal Gaisruck, Erzbischvs von Mailand, und Sr.
Hochw. Bischof Romano in Como dagegen sind gemacht

worden. Demnach wird Se. Heiligkeit als oberster Hirt
der gesammten Kirche diese beiden Hirten beauftragen, Ew.

Hochwohlgeboren anzuzeigen, daß der hl. Stukl nicht unter-
lassen könne, oberwädnte Handlungen höchlich zu mißbilligen,
insbesondere aber die zwei genannten Gesetze, weil sie in vielen

Punkten der Autorität und der Freiheit der gemeinsamen

Mutter der heil. Kirche und den Vorschriften des Konzils

von Trient entgegen sind, und weil endlich dortige

Staatsbehörden dahin gelangen möchten, die Kirchenvorste-

her ihrer heiligsten Rechte hinsichtlich der religiösen Erzie-
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hung der Zugend und hinsichtlich der speziellen Heranbildung
der Geistlichkeit, wenigstens theilweise, zu berauben.

Indem bei so bewandten Dingen der Unterfertigte in
seiner Vorstellungsschrist den von den genannten hochw.

Ordinariaten gegen den souveränen Rath dortiger Republik
ausgesprochenen Beschwerden beitritt, spricht er hiemit die

ausdrückliche Protestation auS gegen oberwähnte Handlun-

gen und gegen die bekannten zwei im verflossenen Zänner
erlassenen Gesetze, und verlangt im Namen des Papstes,
des Stellvertreters Zesu Christi auf Erden, von Ew. Hoch-

wohlgeboren nicht minder als vom Gr. Rathe dortiger Re-

publik, daß genannte Gesetze zurückgezogen, und der Kirche
im Kanton Tessin die volle Ausübung ihrer hl. Rechte und

die ungehinderte Vollziehung der kanonischen Vorschriften
und namentlich der Bestimmungen des Konziliums von

Trient, belassen werde.

Luzern, den 31. Mai 1846.

(Folgen die Unterschriften.)
Daß die kirchlichen Behörden in diesem ihrem Verhal-

ten gegen den Kanton Tessin nicht politische Zwecke ver-

folgen, das beweist recht sprechend gerade der in Frage
liegende Gegenstand. Obschon die tessinische Regierung
schon lange, dem Radikalismus verfallen, mit den Feinden

der Kirche gemeinsame Sache in allen eidgenössischen An-
gelegenheiten machte, zeigte sich Se. Em. der Kardinalerz.
bischof Eaisruck und der Bischof Romand ihr in allen bil-

ligen Sachen höchst bereitwillig, und die apostolische Nun-
tiatur ist ihr in diesem gleichen Akt, wo sie gegen zwei wich-

tige Gesetze entschieden protestiren muß, so zuvorkommend
und bereitwillig, als herrschte das freundschaftlichste Ver-
nehmen. Diese Betrachtung sollte schon zur Ueberzeugung

führen, daß die Kirchenbehörden aus vollem Recht und

aus den wichtigsten Gründen ihre Protestation aus-
sprechen.

Die Berechtigung zur ausschließlichen Leitung des

Knabenseminars in Pollegio ergiebt sich daraus, weil die An-
statt von der Geistlichkeit als kirchliche Anstalt gegrün-
det worden, und weil darüber spezielle Verträge mit
der rechtmäßigen Landesbekörde in Kraft bestehen. Das
Seminar wurde vom hl. Karl Borromäus gegründet, der
bekanntlich nicht Lehranstalten für Advokaten und Ingenieure
gründen wollte, vom Erzdischof Friedrich Borromäo erwei-

tert, und vom Seminar in Mailand fortwährend unter-
stützt; wegen politischer Wechselfälle im Zahr 1785 geschlos-

sen, wurde es 1796 in Folge feierlichen Vertrags zwischen

dem Erzbischof Philipp Visconti und der souveränen Lan-
desbehörde wieder eröffnet; in diesem Vertrag wurde aus-
drücklich festgesetzt, es sei dies ein geistliches Seminar,
welches alle Regeln und Rechte genießen soll, die vom tri-
dentinischen Konzil den bischöflichen Seminarien zu-
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erkannt sind. Von dieser Zeit an stand es, besonders durch
die Verwendung S. E. des Kardinals Eaisruck, besser als
je in Einkünften, Schülerzahl und Lehrern. Aber die gar
fürsorgliche Regierung war nicht zufrieden hiemit, und

glaubte auch die bischöflichen Seminarien der Auf-
sicht des ErziehungsratheS und des Schuldirektors unter-
stellen zu sollen, hinsichtlich 1) der Tauglichkeit der Lehrer
und Direktoren, 2) des innern Reglements und Studien-
planes und 3) der Inspektion und Visitation — woraus
sich dann die übrigen Gesetzesbestimmungen von selbst erge-
ben. Die bestehenden Verträge und Rechte des Bischofs
über geistliche Seminarien wären also hiemit gänzlich zer-
nichtet und aberkannt. Kann die Regierung willkürlich ein
solches Gesetz machen, so kann sie später wieder ein ande-

res beliebiges machen. Daß aber die kirchliche Behörde alle
Gründe hat, sich des Schlimmsten zu versehen, zeigt sich

eben so klar.
Radikale Regierungen sind immer zu Allem fähig, nur

nicht zu aufrichtiger Freundschaft gegen die Kirche. Ist eS

ohnehin mehr als befremdend, daß der geistliche Diözesan-
obere die Entscheidung über die Fähigkeiten der Lehrer,
über das Seminarreglement und die Hausordnung einem

weltlichen Erziehungsrath oder Direktor überlassen soll, so

ist es vollends empörend, wenn man einen Curti dem

Kardinalerzbischof Eaisruck gegenüber, ja Erstern über

Letztern stellen will, einen Menschen (denn Mann wollen

wir ihn nicht nennen), der neben andern sehr wenig rühm-
lichen Künsten auch die zu verstehen gegeben hat, wie man
ein Institut großsprecherisch ankünden kann, um die Leicht-

gläubigen durch Versprechen zu locken, noch besser aber die
Kunst, ein Erziehungsinstitut zu Grunde zu richten, und
sich alsdann davon zu machen. Daß man einen solchen
Menschen zum Zensor eines so erfahrnen, verdienstreichen

Erzbischofs Eaisruck macht, zeigt das Maaß der Klugheit
und die Tendenz der tessinische» Behörden.

Wie es aber die tessinischen Behörden zu halten ge-
sonnen seien, davon haben sie bei der Vornahme der

Inspektion in Pollegio ein Muster gegeben, nämlich durch
das brutalrohe Verfahren gegen die Herren Rossi und

Müller. Dem verdächtigsten Fremdling, der fortgewiesen

wird, gewährt man 24 Stunden Zeit, seine Angelegenhei-
ten zu ordnen; aber ein junger Priester, der sechs Jahre
lang seine Kräfte der tessinischen Jugend gewidmet und sein

priesterliches Kleid makellos getragen, wird Mittags an-
gewiesen, seine Sachen zu ordnen, Geld, Schlüssel, Rech-

nungen abzuliefern, Abschied zu nehmen und 56 Miglien
unter schallendem Regen über die Grenze noch am gleichen

Tag zu wandern, blos weil er seinem geistlichen Obern sich

nicht ungehorsam zeigen wollte. Das neue Erziehungsge-
setz verordnet: „Der Vorsteher oder Direktor einer öffent-
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Ziehen Erziehungsanstalt, der sich den Verordnungen dieses

Gesetzes nicht fügen will, soll seines Amtes entsetzt, und

im Wiederholungsfall zu 100—200 Franken gestraft, und
ist er ein Fremder, kann er aus dem Kanton verwiesen
werden." Also der Vorsteher kann abgesetzt werden; die

tessinische Regierung aber entsetzte denVorsteher und den Led-

rer Müller und untergeordnetes Personale. Der Vor-
steher kann im Wiederholungsfälle fortgewiesen wer-
den, es wurden aber ohne Wiederholungsfall zwei Lehrer
fortgewiesen; er kann (also bei besonders erschwerenden Um-
ständen) fortgewiesen werden; Hr. Rosst wurde ohne solche

Umstände sogleich auf die brutalste Weise fortgewiesen.
Auf diesfällige Gegenvorstellungen entgegnete Franscini, das

Gesetz sei hierin nicht deutlich genug, aber gemäß geheimen

Aufträgen habe er die Vollmacht zu solchen Maßnahmen.
Also bestehende Verträge werden einseitig zernichter,

ein Gelegenheitsgesctz fabrizirt, brutal exequirt, und wo das

eigenS fabrizirte Gelegenheitsgesetz nicht ausreicht, wird es

durch geheime Vollmachten der Exekutivbehörde nach Be-
lieben verschärft. Das erinnert ganz an das Verfahren
gegen das katbol. Elarus. Und man darf noch behaupten,
die kirchlichen Behörden haben nicht das Recht und Gründe

genug zu ihrem Verfahren?!!

Das Jubiläum in Lüttich.

Wir haben von der Frohnleichnamsfeier in Lüttich
gesprochen; aber die Feier nimmt beinahe mit jedem Tage

zu: die Stadt, alle öffentlichen Plätze und Gassen, beson-

ders die Kirchen sind mit Volk überfüllt, alle Tage kom-

men Prozesüonen und Bischöfe an; unter diesen befand

sich auch der Erzbischof von Köln. Täglich werden

22 Predigten in den verschiedenen Kirchen in allen drei
Landessprachen gehalten, was im ganzen Jubiläumsfest eine

Zahl von Vierthalbhundert ausmachen wird, und doch muß
sich glücklich schätzen, wer eine Predigt hören kann, so groß
ist die Volksmenge. Sieben Jesuiten und sieden Redemp-
toristen arbeiten mit der Weltgeistlichkeit immerfort auf der

Kanzel und im Beichtstuhl. Die vorzüglichsten Prediger
aber sind in der St. Martinskirche, ein Dupanloup, ein

Bischof Parisis von Langres, Ravignan, Deschamps sind

die gefeierten Redner. Daß Lacordaire gehindert wurde,
wird sehr bedauert, und Ravignan ist nach der ersten Pre-
digt erkrankt. Auf die zweite Prozession, welche Sonntags
den 14. stattgefunden, wurden noch größere und feierlichere
Anstalten getroffen als auf die erste, sie wurde mit größter
Feierlichkeit abgehalten; vier Erzbischöfe und zwölf Bischöfe
Machten diese Prozession mit, kein Mißgeschick störte die

große Feier. Wir wollen über den Ursprung dieses Festes

hier einiges aus einem Artikel mittheilen, welcher voriges
Jahr von bekannter Feder in den historisch polit. Blättern
erschienen ist, weil er über dieses Fest erwünschte Beleb-

rung giebt.

Am Schlüsse des zwölften Jahrhunderts, im I. 1193,
wurde innerhalb der Bannmeile von Lüttich, im Orte Re-

tines, im Hause des Henricus, von seiner Gemahlin Fres-
cendis, die Tochter Juliana geboren, die, nachdem sie im

fünften Jahre ihre Eltern verloren, von ihren Verwandten
ins Kloster am Fuße des Corneliberges zur Erziehung ge-

bracht wurde, wo die Klosterschwestern unter der Regel des

heil. Augustin sich der Armen- und Krankenpflege im Sie-
chendause Hingaden. Unter der Pflege der Schwester Sa-
pientia erwachsen, war sie später in den Orden eingetreten,
und während sie innerlich alle Stadien eines aszetischen

Lebens durchlaufen, hatte die Wahl der Mitschwestern sie

bald äußerlich zur Würde einer Priorin erhoben. Sie
wurde bald, wie so viele in jener Zeit, die ihre flammende
Begeisterung in strenger Disziplin beisammenbehielten,

hellsehend d. h. sie sah prophetische Dinge, die die Zukunft
der gewöhnlichen Sehkraft der Menschen verhüllt, sie sah

was rückwärts die Vergangenheit unter ihren Gesichtskreis

hinabgezogen, sie erblickte endlich in der Gegenwart, was

in der Ferne des Raumes sich verliert, oder was von Gei-
stes- oder Gemüthsbewegung im Herzensgrund hinter der

undurchsichtigen Mauer der Materie dem Verständnisse sich

verbirgt. Schon in ihrem 16. Jahre sah sie, so oft sie

im Gebete versammelt war, den Mond in vollem Glänze

vor sich sieben, nur ein kleiner Ausschnitt fehlte in der licht-
bedeckten Scheibe. Sie sah in die leuchtende Erscheinung
und konnte nie sattsam sich verwundern, daß diese immer
und immer wieder, so oft sie zum Gebete gegangen, sich ihr
bot. Sie bemühte sich, in alle Wege die Vision zu fernen
und sich aus dem Sinne zu schlagen; aber sie vermochte

es mit all ihrer Anstrengung nicht zu Stande zu bringen,
und fieng nun an sich zu ängstigen, sie werbe damit ver-
sucht. Sie betete darum und ließ für sich beten; da aber

die Erscheinung vor wie nach immer wiederkehrte, gedachte

die Erschrockene, sie müsse wohl keine Versuchung sein, son-

dern ein mystisches Zeichen, und sing nun an zu beten,

daß der Herr ihr seine Deutung enthüllen möge. Da wurde

ihr gesagt, der Mond bedeute die Kirche in ihrem gegen-

wärtigen Stande, der Einschnitt aber den Mangel einer

Kirchenfeier, in Mitte aller andern, die aber jetzt von den

Gläubigen auf Erden ergänzend gefeiert werden solle. Zur
Stärkung der Erwählten im Glauben und in der Gnade

gebiete der Herr, fortan die Einsetzung des Altarssakra-
mentes alljährlich eigens und feierlich am dazu gewidmeten

Tage zu begehen. Die Schauende wurde angewiesen, der
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Welt die Botschaft der neuen Feier zuersr zu verkünden.

Sie erschrack, ihrer Schwäche wohl bewußt, über alle

Maßen über diese Last, die also ihren Schultern aufgelegt

wurde, und erwiderte: Herr, ich vermag nicht zu vollfüb-
ren, was du mir aufgegeben. Aber so oft sie zum Gebete

gieng, wurde dasselbe Gebot ihr auf's neue eingeschärft,
selbst als sie entgegenredete: entlasse mich, o Herr! und

erwähle dir lieber Kleri/er, die voll des Lichtes um solche

Sache Bescheid wissen; wie sollte ich der Welt ein so er-

habenes, überaus würdiges Werk verkünden, das ich nicht
wissen noch auch fördern kann? Da sie aber immer fort-
fuhr, inständig zu beten, daß der Herr ein anderes Werk-
zeug erwählen möge, hörte sie eine Stimme sprechen: „Ich
bekenne dir Vater, Herr Himmels und der Erde, weil du

das verborgen hast vor den Weisen und Klugen dieser

Welt, aber es offenbart den Kleinen." So kämpfte sie in
übergroßer Demuth im Gebete; endlich überzeugte sie sich,

es sei unnütz mit Gott zu ringen, und unterwerfend ihren
Willen dem seinigen trug sie die Sache zuerst dem Stifts-
Herrn Zokannes von Lausanne in Lüttich vor, den sie we-

gen seiner Heiligkeit hoch verehrte, damit er das Gutachten

großer Theologen über sie vernehme. Dieser legte die Frage
dem Archidiakon Zakob von Troyes, später Bischof von

Verdun, zuletzt Papst unter dem Namen Urban IV., nach

ihm dem Franziskanerprovinzial Hugo und dem Bischof von

Cambrai (Guiard) und vielen andern Theologen vor, die

alle nach reiflicher Berathung erklärten: es liege kein trif-
tiger Grund im göttlichen Gesetze, der die besondere Feier
des heil. Sakramentes untersage; es sei vielmehr würdig
und der Ehre Gottes angemessen, daß die Kirche alljährlich
seine Einsetzungsfeier mit größerer Solemnität als bisher
begehe. Zuliana dankte Gott, daß er also seinen Willens-
entschluß durch den Mund solcher Männer verkünde, aber

trug mit Vorsicht die Frage über die Angemessenkeit einer
solchen Feier der Isabella von Hui vor, der auch eine Gabe

der Prophétie zu Theil geworden. Diese versenkte sich

fortan ins Gebet, und nach Jahresfrist wurde ihr vor dem

Gekreuzigten das Verständniß geöffnet, und sie sah, wie jetzt die

Zeit zur Einführung einer solchen Feier herangekommen.
Nun gesichert auf dem Wege des nüchternen Verstandes
wie auch des höhern Schauens, ließ Zuliana durch den

Bruder Zehannes einen einfachen, in Sachen der Schrift
wenig versuchten Mann, das Officium des Tages ausar-
beiten, unterstützte den Zagenden mit ihrem Gebet, und das

Werk, der Prüfung kundiger Gvttesgelehrten vorgelegt,
fand sich ohne Tadel. Zuliana suchte jetzt mit aller Energie,
über die sie gebot, das also nach reiflicher Prüfung be-

währte Unternehmen in Vollzug zu setzen; das Vorhaben
wurde in der Diözese bekannt gemacht und regte, wie ge-

wöhnlich, den Beifall der Einen, den Widerspruch der An-

dern auf. Alle Tage werde das Sakrament auf den Altä-
ren der Christenheit gefeiert, sagten die Letztern, es be-

dürfe also keineswegs einer eigenen Feier, wie diese Träu,
merin wolle; und so wurde sie den Leuten zum Gegenstande

des Spottes gemacht. Sie aber ertrug das alles mit Er-
gebung und nahm ihre Zuflucht zum Gebete. Der bessere

Tdeil der Geistlichkeit war nicht müßig geblieben; der Bi-
schof von Lüttich war auf ihre Vorstellung eingegangen,

nur früher Tod hatte die Ausführung des Beschlusses ge-

hindert. Hugo vom Franziskanerorden, Kardinalpres-
dyter in Allemanien, hatte sich der Sache angenommen,
die Feier in eigener Person in der St. Martinskirche in
Lüttich eröffnet und in abgehaltener Predigt den Priestern
und Laien empfohlen, und sie wurde fortan trotz der Ein-
spräche der Widersacher alljährlich in dieser Kirche abge-

halten. Zm Sendbrief des Kardinals hatte er sie für alle

Kirchen im Umkreis seiner Legation am dazu bestimmten

Tage angeordnet, sein Nachfolger C. Petrus die Anord-
nung bestätigt, Papst Urban IV. aber sie durch eine eigene

Bulle in Gemäßheit eines Konzilienbeschlusses zum Gesetze

für die ganze Christenheit erhoben.

Kirchliche Nachrichten.

Luzern Ueber die Begräbnißfeier des sel. Pfarrers
Ackermann in Emmen tragen wir nach, daß derselbe sich

die Ehre der Leichenpredigt und des Begräbnisses in der

Kirche verbeten hatte. Allein die Gemeindevorsteher beharr-
ten darauf, daß beides zu geschehen habe; was den Predi-
ger veranlaßte, den Pfarrangehörigen den letzten Wunsch
ihres Seelsorgers ans Herz zu legen: daß über seine Per-
son nicht gepredigt werde, sondern die Pfarrkinder sollen

I) befolgen, was er sie auf der Kanzel, im Beichtstuhl, am
Krankenbett zc. gelehrt; sie sollen 2) erhalten und bele-

den, was er bei ihnen eingeführt, den Mifsionsverein,
die Bruderschaft zum guten Tod, und des hl. Herzens Mariä;
3) sie sollen für ihn beten. Dieses kl. Vermächtnis des

Pfarrers wurde von seinen Pfarrkindern mit solcher Rüh-

rung aufgenommen, daß der Prediger häufig durch das

Schluchzen des Volkes unterbrochen wurde. Wir erwäh-

nen dieses deshalb, weil der schwarze Parteigeist auch die-

seS so schöne Verhältniß durch Lüge und Entstellung zu

begeifern geschäftig ist, als hätte der Pfarrer erklärt, er

wolle nur das Gebet der Einen, als sei das Volk unwillig
darüber aus der Kirche fortgelaufen ;c. Auf ähnliche Weise

hatte man auch beim Ableben des sel. Propst Waldis das

pflichtschuldige Handeln des Seelsorgers durch freche Lü-

gen, die sogar in öffentliche Blätter wanderten, entstellt und

gehäßig gemacht. Solchen Menschen ist kein Moment und
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kein Verhältniß so heilig, daß sie es nicht durch ihre Ver-
leumdungen vergiften. Und diese Menschen dürfen klagen,
daß der Friede nicht wiederkehre!! — Den 30. Juni wurde
nach bischöflicher Anordnung der Trauergottesdienst für
Papst Gregor XVI. unter Assistenz und Mitwirkung Sr.
Exc. des apost. Nuntius mit angemessener Feierlichkeit be-

gangen, Behörden und Volk bewiesen große Theilnahme.
— Für daS geistliche Examinationskollegium bestimmte der
hochw. Bischof den hochw. bischöfl. Kommissarius Kauf-
mann zum Präsident, Herrn Stadtpfarrer Rickenbach zum
Mitglied, Hrn. Religionslehrer Vital Schnyder zum Sup-
pleanten.

Zug. Der Gemeinde Baar wurde das Anerbieten ge-

macht, einen Waisenknaben dieser Gemeinde unentgeltlich
in das Waisenhaus der Pestalozzistiftung aufzunehmen, weil
ein dortiger Priester Namens Bossard sehr thätig für diese

Stiftung Geldbeiträge gesammelt hatte. Der Gemeinde-

rath aber fand die Stiftung so gefährlich, daß er das An-
erbieten von der Hand wies.

Schaffhause» Das Gesangfest in Schaffhausen hatte
einen entschieden politisch-radikalen Grundcharakter, die

Reden, Toaste ?c. galten nicht der Kunst, sondern „den
Ereignissen des vorigen Jahres und den Zeitverbältnissen."

St. Gallen. Die am 23. und 24. Juni versammelte

evangelische Synode beschäftigte sich der jetzigen Gewobn-

heit gemäß viel mit Liturgie und Katechismus, bestellte

Commissionen, sprach viel aber vollbrachte wenig, und

fand sich unfähig, etwas gegen die Antizipation des ehelichen

Lebens zu thun; ein Schreiben von 128 demissionären

Waadtländer Geistlichen wurde all acta gelegt. Der Antrag,
es zu erwiedern, fiel durch. *) — Die Katholiken haben das

Nachgedächtniß Gregors XVI. mit erfreulichem Eifer ge-

feiert, worüber sich die protestantischen Sprecher unzufrie-
den zeigen. Auf den 5. d. ist die Danksagung für die

Papstwahl angeordnet.

Aargau. Laut der „Stimme von der Limmat" hat

der hochw. Bischof von Basel nach ausdrücklich nachge-

suchter und erhaltener Erlaubniß des Abtes von Muri in
der Klosterkirche zu Muri die heilige Firmung ertheilt. —
Am 26. Juni brachte das katholische Rathsglied Wieder-
kehr vor den Gr. Rath eine etwas starke Klagerede gegen

den waadtländischen Gr. Rath, weil er die Protestanten

verfolge, mit dem Antrag, Aargau möge eine Mahnung
für Herstellung der kirchlichen Freiheit an die waadtländi-
schen Behörden richten. Dieser Antrag erregte eine heftige

Diskussion. Die aargauischen Machthaber sind jedenfalls

An den gleichen Tagen saß die evangelische thurgauhche Synode zu
Weinfelden und behandelte dieselben Gegenstände ans gleiche Weise,
Berathung über Liturgie, Kirchengebete, Kommissionen, alte und neue

GeisteSrichtnng und das Suchen nach Ausgleichung sind permanent.

gegen die Katholiken noch verfolgungssüchtiger und des-
potischer als die waadtländischen gegen die Pietisten. Da-
her die Sympathie und Antipathie auf beiden Seiten.
20—30 Eroßräthe standen zu Wiederkehrs Antrag. Unter
diesen befand sich kein protestantisches Mitglied. — Die
Kirchgemeinde Muri hat wegen des Dotationsdekretes eine
Kommission aufgestellt, um weitere Ansprüche an das Klo-
stergut zu stellen, jedoch soll eine definitive Pfrundaussteu-
rung ohne Genehmigung der obersten Kirchenbehörden nicht
anerkannt werden. Die Kommission ist für ein Jahr be-

stellt. Unter gleichem Vorbehalt kirchlicher Genehmigung
verlangt auch die Pfarrei Bünzen von der Regierung, daß

der Kollator die Kirchen- und Pfrundgebäude und genüg-
liche Seelsorge zu bestreiten habe, wie das Kloster Muri
immer sie bestritten habe.

^ Bern. Dienstags den 23. Juni waren die Ber»
nischen Synodalen versammelt, um dem Verfassungsrath
ihre Wünsche auszusprechen. — Sie sprechen im Namen
der Gesammtheit der evangelisch - reformirten Prediger.
Sie danken für das im Verfassungsentwurf schon Gewährte,
sind aber damit noch nicht zufrieden, sondern verlangen
noch ein Mehreres. Die Zuschrift ist nicht allzu klar ab-

gefaßt; dennoch glauben wir daraus entnehmen zu können,
das Begehren gehe eigentlich auf einen eigenen reformirten
Kirch en rat h nach Art des Züricherschen, Beibehaltung
der Kapitel und Aufstellung von Presbytérien oder Kir-
chenvorständen in jeder Gemeinde, die dem Pfarrer zur
Seite stehen sollen; denn sie verlangen, „daß eine Verordnung
in der Verfassung der Kirche zu Gunsten des kirchlichen
Lebens in den Gemeinden geschehe, welche bisher sowohl
der seelsorgerischen Wirksamkeit des Predigeramtes als den

kirchlichen Interessen überhaupt allzufremd blieben, und daß

sie zu dem Ende eine kirchliche Organisation erhalten,
welche es ihnen möglich mache, im religiösen Interesse und

auf ordentliche Weise sowohl den ihnen zukommenden Theil
der lokalen Kirchenverwaltung zu besorgen, namentlich zu
den Pfarrwahlen auf gesetzliche Weise mitzuwirken, als
auch durch ihre Stellvertreter an allgemeinern kirchlichen

Verhandlungen Theil zu nehmen." „Wir wünschen eine

Kirchenverfassung, die in unsern Gemeinden und im christ-

lichen Volksleben Wurzeln schlage, sie vor religiöser Gleich-

gültigkeit eben so sehr, als vor separatistischer Zersplitte-

rung und sektirerischen Verirrungen zu bewahren vermöge,
und in der das Predigtamt mit Freudigkeit und Segen
verwaltet werden könne." „Wir huldigen dabei dem Grund-
satze der Religionsfreiheit und der Gleichstellung der Kir-
chen gegenüber dem paritätischen Staate. Wir halten es

für nothwendig, daß auch der römisch-katholischen Kirche

in den sich zu ihr bekennenden Gemeinden ihre Rechte von

neuem gewährleistet werden, und daß es bei der Auffiel-



431

lung einer besondern Behörde für ihre Angelegenheiten,

der katholischen Kirchen-Commission, ausgesprochen wird,
es gebe Kirchensachen, welche nicht in den Bereich der

Staatsbehörden fallen. Wir begehren nur ein Gleiches

für unsere Kirche in den Formen, die ihr nicht hierarcdi-

sches, sondern auf dem Begriff der Gemeinde ruhendes

Wesen mit sich bringt. Wir erkennen es auch als eine

Nothwendigkeit, daß die Ausübung jedes Gottesdienstes,

nach dem Grundsatze der religiösen Freiheit, innerhalb der

Schranken der Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung und

unter gesetzlichen Bestimmungen gestattet werde. Denn

aller Religionszwang ist vom Uebel. Aber bei der Stel-
lung der katholischen Kirche einerseits und bei dieser Kul-
tusfreiheit andererseits, halten wir es für dringendes Be-

dürfniß, daß unserer Landeskirche eine in den Gemeinden

wurzelnde Selbstständigkeit und zusammenhaltende Kraft
gegeben werde, deren sie zur Sicherung ihres Bestandes

und ihrer Wirksamkeit bedarf. Wenn daher überhaupt

Grundzüge der Kirchenverfassung in der Staatsverfassung

angedeutet werden sollen, und nicht alles, was die Orga-
nisation der Kirche betrifft, dem künstigen Gesetzgeber an-

beimgestellt werden soll, so tragen wir in Bestätigung und

genauerer Bestimmung des Ihnen von der Versammlung
des 22. Aprils bereits Vorgetragenen, darauf an, daß statt

des §. 79 des Verfassungsentwurfes, folgende Bestimmun-

gen in Bezug auf die evangelisch-reformirte Landeskirche

in die Verfassung aufgenommen werden: »Die Rechte der

»bestehenden evangelisch - refvrmirten Landeskirche in den

»sich zu ihr bekennenden Gemeinden sind gewährleistet.

»Die Versassung der evangelisch, reformirten Landeskirche

»ist die eines Gemeindeverbandes und einer Stellvertretung
»der Gemeinden. Zu ihrer Durchführung werden Gemeinde-

»kirchenvorstände, Kapitel oder Klaßsynoden, und eine

»Kirchensynode, nach dem Grundsatze der Stellvertretung
„sowohl des Lehrstandes als der Gemeinden geordnet. Die
»Kirchensynode ordnet die innern Angelegenheiten der

„evangelisch-reformirten Kirche, namentlich Lehre und Kul-
„tus, unter Vorhehalt des Rechts der Genehmigung ihrer
„Beschlüsse durch den Staat. Zn äußern Kirchenangele-

»gendeiten steht derselben das Antrags- und Vorberathungs-
„recht zu. Eine reformirte Kirchenbehörde, deren Mit-
»glieder sich zur evangelisch-reformirten Religion bekennen,

»und die zur Hälfte aus bernischen von der Synode ge-

»wählten Geistlichen bestehet, hat die Leitung und Vermal-

»tung der reformirten Kirchenangelegendeiten, insoweit sie

»dem Staate zukommt." — Auch hier ist wieder die Wahr-
nehmung zu machen, daß man das Heil von Verfassungen,

Gesetzen und Organisationen erwartet, von denen es doch

nimmer kommt.

Genf. Ans Genf meldet die „Sentinelle" folgendes : Se.
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bischöfl. Gn. Stephan Marilley langte den 23. Juni über

Lausanne kommend, wo er Hrn. Staatsratbspräsid. Druey
einen Besuch abgestattet, in Gens morgens 9>/z Uhr an, ver-
richtete sein Gebet in der Kirche und begab sich dann in
die Wohnung der barmherzigen Schwestern; dort empsieng

er am selben Morgen eine Deputation des Regierungs-
Rathes und stattete einen Besuch Abends dem ersten Syn-
die Hrn. Dcmole ab, woraus er die Schulen der barm-

herzigen Schwestern besuchte, wo Hochdenselben die fest-

lich geschmückte Schaar von 340 Mädchen empsieng. Am
Mittwoch celebrirte der Oberhirt, umringt von sammt-

lichem Clerus des Kantons Genf, ein Pontifikal-Amt für
den unvergeßlichen Gregor XVI. unter großem Zudrange
der Katholiken und Protestanten, nach dessen Vollendung
Hochderselbe in Conferenz bei verschlossenen Thüren mit
seinem Clerus während einer Stunde versammelt blieb.

— Nachmittags empfing er den Gegenbesuch des Hrn. De-
mole. Ueber den Inhalt und das Ergebniß der in diesen

zwei Zusammenkünften des Diöcesan-Oberhauptes und des

Chefs der Genfer - Staatsbehörde gepflogenen Verhandlun-
gen verlautet im Publicum gar nichts; es macht sich je-

doch allgemein der Wunsch geltend: daß es endlich gelin-

gen möge, die Genfer-Pfarr-Angelegenheit zu einem gedeih-

lichen Abschlüsse zu bringen! — Donnerstags in der Frühe
nahm der Hochw. Bischof, umgeben vom Genfer Clerus
und den kathol. Notabilitäten des Kantons, die Einsegnung
des von Hrn. Vuarin sel. gegründeten kathol. Spitals
in ?lainpalai5, nahe bei Genf, vor, eröffnete sodann den-

selben, und nahm selbst die ersten Kranken auf. Der zweck-

mäßigen Einrichtung dieser Anstalt wurde allgemeines Lob

gespendet. — Am 2. d. wurde zu Ehren I. 2. Rousseaus

ei» Fest gegeben, wobei leider die Kinder die Hauptrollen
spielen mußten.

Waadt. Zu Ckavanne wurde am 14. Juni wieder
eine religiöse Versammlung durch Feuerspritzen zerstreut.
Zum Pfarrer in Peterlingen kam eines Samstags Abends

ein junger Mensch mit der Anzeige, daß er jetzt Pfarrer
daselbst, und der Pfarrhof baldigst zu räumen sei. Bei der

Nachfrage beim Oberamtmann erfährt der Pfarrer, daß er
nach Vuarrens versetzt sei, ohne den Grund zu erfahren.
— Der „Courrier" findet die Petition der Katholiken für
Wiederherstellung der aargauischen Klöster ganz in der Ord-
nung und wichtig für die Schweizergeschichte, was sie

auch ist.

Zürich. Der legale Vorort hat sich ganz nach Er-
warten bewährt- Während der jüngsten Session des Gr.
Rathes langte das Kloster Rheinau flehend bei der obersten

Landesbekörde ein, ihm, das nun seit ungefähr zehn Iah-
ren des Rechtes der Aufnahme neuer Novizen beraubt ist.
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dieses zu seiner sernern Existenz unentbehrliche Recht zu-
rstckzugeben. Der Große Rath schlug cS rund ab. Tages-

ordnung ist der Ruf der zstrcherischen Legalität, so oft es

kathol. Bitten, so oft es katkol. Seufzer gilt! Leben wir
denn in der Zeit der Kultur und Humanität, oder der Bar-
barei und Intoleranz? Was hat denn jenes Kloster ver-
brechen? Was gesündiget gegen den Kanton Zürich? Was
können dem Kanton Zürich ein halb Dutzend friedliche Be-
nediktiner in einem entlegenen Winkel des Rheines schaden

— Und noch einmal: Gilt der Z. XII des Bundesvertra-
ges etwas? Darf man ungescheut im Tempel den Namen
des Allmächtigen als Zeugen anrufen, daß man gegebenes

Wort halten wolle, und es dann doch nicht halten? Es
brechen! Angesichts der Schweiz brechen, und sagen:

man sei legal?! — Andere aoram nehmen; wegen angeb-

licher NichtHaltung des §. VI, während notorisch ein an-
derer Paragraph mit Füßen getreten wird? Arme Lega-

lität, die keinen solideren Boden hat! Sie wird sich in
ihren eigenen Netzen verstricken. (Fr. W.)

Nom. Mit eben so großer Wehmuth als Freude

folgt der Katholik dem, was im Zum in der Hauptstadt
der Christenheit geschehen ist. Die Abberufung Gregors
XVI. aus dem irdischen Leben hat nicht blos Rom mit
Trauer und Besorgniß erfüllt, dessen Liebeund Verehrung
zum Papst geoffenbart, sondern in allen christlichen Ländern
redlichen Sinnes verbreitete sich dieselbe Stimmung. Die
Zeremonien der neuntägigen Gedächtnißfeier in Rom waren
nach Vorschrift, aber die Wehmuth äußerte sich auf ver-
schiedenartige Weise, die Fronleichnamsprozession in St.
Peter mußte unterbleiben, die Trauergerüste meldeten

figürlich und durch Inschriften die hohen Tugenden der

Religiosität, Gerechtigkeit, Kraft, Mäßigung, Klugheit und

Liebe, und die vielen segenvollen Thaten und Anordnungen
des Verstorbenen. Zn Italien, Deutschland, Frankreich,

Spanien, selbst im protestantischen England äußerte sich

gleiche Stimmung. Die „Times" sprach mit sehr bemer-

kenswerther Hochachtung das Beileid über Gregors XVI.
Hinscheiden aus. *) Es sind eben noch nicht so viele Zahre
her, so würde man dieses Ereigniß in England ganz igno-
rirt haben. Wie soll man es aber erklären, daß die Re-

gierungen von Würtemberg und Baden die offizielle An-
zeige ihren katholischen Unterthanen noch nicht zur Kennt-
niß kommen ließen? Gedenkt man wohl hier, das Papst-
thum als eine nicht mehr für sie existirende Sache zu de-

handeln? Sollte dies wirklich der Fall sein, so kann schon

die Art, wie die zivilisirte Welt die Sache aufnimmt, sich

') Einige radikale Schweizerblättlein, darunter der „Erzähler" des

evangelischen Zentralrathes in St. Gallen, machten eine abscheuliche

Ausnahme.
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nur als Thorheit erweisen; dafür bürgt uns die Wahl des

neuen Papstes, sowohl nach der Wablart, als nach dem

Wahlresultat. Die Wahlart war die erfreulichste und hat
alle menschlichen Berechnungen getäuscht. So rein, nur
durch freien Willen, ohne alle Einmischung fremdartiger
Intriguen, ohne allen diplomatischen Einfluß ist sie gesche.

hen, daß man nur bei vorurtheiliger Befangenheit die Fü-
gung der Vorsehung verkennen kann; da man das Konklave

kaum begonnen glaubte, war im 4. Skrutin durch Akzeß

mit 36 Stimmen Kardinal Mastai Ferretti schon gewählt.
Ueber das Resultat der Wahl freute sich, mit Ausnahme
deö Gewählten, das ganze Konklave, Rom, Italien, die

christliche Welt; auch nicht eine einzige Stimme läßt sich

über ihn mißvergnügt vernehmen, obschon er ein doppelter

Römling und nach allen Seiten Ultramontaner ist, nach

Abkunft, Grundsätzen und Lebensrichtung. Er hat die

Schule der Leiden selbst durchgemacht, und durch Leiden

ist er in das Gebiet des gläubigen Gebetes geführt worden,
indem er durch Gebet von seiner Krankheit, der fallenden

Sucht, befreit worden. Lange theilte er das Brod mit
den Armen, saß am Tisch der Waisen und Verlassenen;

machte auch die Schule der Geschäftsbildung durch, lernte
die weitere Welt auf seiner Reise nach Chili kennen, kehrte

wieder in einen andern Spital zu Rom zurück, wurde als

Seelsorger mit den Bedürfnissen der Zeit in einem andern

Zweige bekannt, und so ungetheilt lebte er seinem geistlichen

Berufe als Bischof, daß er im Verlaufe des Jahres 1845

keine angelegentlichere Sorge hatte und betrieb, als die

Frauen vom guten Hirten von Angers nach Zmola zu

bringen, was seiner Bemühung auch gelang. Die dies-

fallsigen Schreiben des Kardinalbischofs, welche jetzt ver-

öffentlicht werden, athmen den liebevollsten Geist, für das

Heil der verirrten und unglücklichen Mitmenschen zu for-

gen; er selbst wollte nur der Vater dieser guten Frauen

genannt werden, sorgte selbst für ihre Bedürfnisse. Dieser

Grundzug der Liebe prägte sich auch seinem Aeußern auf,
das voll Adel, Anmuth und Sanftheit ist. Der Schwei-

zer, der Franzose, der Deutsche, der Italiener, jede Nation
weiß etwas Liebes von Pius IX. zu berichten. Nur der

Gewählte fiel zu Boden, als seine Wahl entschieden war,
sein Angesicht war in Thränen gebadet, als er dem freude-

trunkenen Rom seinen ersten heiligen Segen ertheilte. Da

galt wieder einmal das Wort: Der Mensch denkt, Gott

lenkt; wo aber Gott der Lenker ist, da dürfen wir wohl

vertrauen, er wird die Sache zum Guten lenken. Der
Generalvikar Kardinal Patrizi hat folgenden Erlaß bekannt

gemacht: »Das Krönungsfest Sr. Heiligkeit des Papstes

Pius IX., unsers Herrn, das am 21. Juni in der St.
Petersbasilika begangen werden soll, veranlaßt denselben,

vollkommenen Ablaß zu bewilligen allen Gläubigen beider-
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lei Geschlechtes, welche mit aufrichtigem Herzen nach vor-
bergegangener Beicht und Kommunion dieser Funktion an-
dächtig beiwohnen, oder für die Ertdeilung seines Segens
vor der großen Loggia des Vatikans sich einstnden, und
beim Besuch der Basilika den König des Himmels für den

Sieg der Kirche, für die Eintracht der christlichen Fürsten
und für die Ausrottung der Ketzereien im Gebet angehen
werden." 3000 Scudi wurden am 20. Zum unter die

Stadtarmen vertheilt.
— Am Krönungstag des Papstes wurden alle seit drei

Wochen gemachten Leidpfänder ausgelöst, und 53 unbe-
scholtenen Römerinnen Mitgiften zu 102 Gl. für Veredelt-
chung oder Eintritt in ein Kloster, nebftdem 1000 Mit-
giften zu 20 Gl. an gleiche Personen im Kirchenstaat ver-
theilt. Um 8 Uhr den 2t. gieng der feierliche Zug in die

St. Peterskirche, wo die höchst solemne Krönungsfeier mit
dem Hochamt begann, ein Werchbüschel wurde nach übli-
cher Weise vor dem Papst verbrannt mit der Anrede:
8»liete Unter, sic transit gloria munài — heiliger Vater,
so vergeht die Herrlichkeit der Welt. Von zwei Kardinal-
diakonen wurde dem Papst die dreifache Krone unter Ka-
nonendvnner, Glockengeläute, Volksjubel, Gesang :c. auf-
gesetzt, dieser ertheilte dem Volke den feierlichen Segen
von der Loggia. Rom war zu wiederholten Malen groß-

artig und freiwillig beleuchtet.

Spanien. Tröstliches aus der Provinz Galizien ist

nichts zu melden; die Räuber werden immer zahlreicher,
Mordthaten und Ausschweifungen nehmen zu. Und als ob es

damit noch nicht genug wäre, verschwendet man Tausende

zur Ausschmückung eines Theaters, worauf el Trovedro,
der ewige Jude und ähnliche Stücke gegeben werden. Und

das Theater ist ein vormaliges Kloster! Und das unter dem

Vorwande, der Armenanstalt aufzuhelfen! Die Civilisation
macht Riesenschritte bei uns. Für den Klerus ist kein

Pfennig vorhanden, um ihn zu bezahlen; bald wird auch

kein Klerus mehr vorhanden sein, welcher der Bezahlung
bedarf. Die Kirchen verlieren eine um die andere ihre

Hirten, ohne daß man sie ersetzen kann; und was die Ka-
pitel betrifft, so ist, wenn deren Vernichtung im Plane
liegt, in Lugo dies schon erreicht; kaum daß noch ein paar
Greise vorhanden sind, welche das Lob Gottes täglich

singen; dafür haben wir eine Schauspielerbande, welche

jeden Abend das Lob des singt.

England. Am 6. Zum hat der apost. Vikar Bischof

Wiseman in der Kapelle des Oscottkolleges bei Birming-
Hain zehn anglikanischen Geistlichen, die vom Protestantis-
mus zum Katholizismus übergetreten waren, die hl. Weihen

ertheilt. Es war dies noch die zahlreichste und feierlichste

Ordination, die seit der Reformation in England stattge-

funden, es waren nicht weniger als sechszehn Ordinan-
den, darunter der berühmte Newman, M. Z. B. Mor-
ris und einige andere Mitglieder der Universität Oxford.
Wenn Newman sich neuerdings ordiniren läßt, so muß er
die apostolische Sukzession, welche die anglikanische Staats-
kirche in Anspruch nimmt, für ungültig betrachten. Daß
aber Newman deren Werth nicht zu würdigen wisse, wird
wohl Niemand behaupten, da er anerkannt der erste angli-
kanische Theolog war.

— DaS englisch-preußische Bisthum in Jerusalem,
das ohnehin auf schwachen Füßen steht, weil es enorm ko-

stet und nichts leistet, ist neuerdings bedroht. Nach dem

Tode des ersten Bischofs Alexander hatte der König von
Preußen die Wahl, und er ernannte zum Bischof den Mis-
sionär Samuel Gobat, der ungescheut ausspricht, daß er die

Lehren der anglikanischen Kirche als falsch erkenne. Das
macht aber wenig; wichtiger ist der Umstand, daß der an»

glikanische Bischof Philpotts in Exeter dem Bischof von
Canterbury eine förmliche Protestation gegen die Konsekra-
tion Gobats zum anglikanischen Bischof eingereicht, weil der

Vertrag des Königs von Preußen mit England die Fun-
damentalgesetze verletze, auf denen die Disziplin der angli-
kanischen Kirche beruhe. Ohne die Zustimmung der Pro-
vinzialbischöfe darf aber der Primas von Canterbury den

S. Gobat nicht zum Bischof machen. Die bekannte evan-
gelische Elastizität kann hier allein helfen.

Diejenigen Abonnenten der „Schweiz. Kirchen-
zeitung", welche die Bestellung nur für das erste

Halbjahr gemacht haben, und dieses Blatt auch

im zweiten Semester zu erhalten wünschen, sind

ersucht, das Abonnement mit TZ Btz. Vor-
ausbezahlung sogleich zu erneuern, damit die

Zusendung keine Unterbrechung erleide.

Die Verleger.

Literarische Anzeigen.
Bei Gebr. Räber ist zu haben:

Tod des Papstes und Wahl seines Nachfolgers. Nach
dem Leben geschildert von Abbe I. I. Walter,
gr. 8. Solothurn 1846. br. Preis 3 Btz.

Diese kleine Gelegenheitsschrift über den Hergang beim Tod
und bei der Wahl des Papstes liest sich gut, wiewohl bisweilen
etwas schvnendere Rücksicht zu wünschen wäre.
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